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1.3  Sondergebiet zur Gewinnung von Solarenergie (SO PVA) 
 (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 11 Abs. 2 BauNVO) 

 

Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes sind zulässig: 

▪ Solarmodule einschließlich die erforderlichen Nebenanlagen, 
▪ Wirtschaftswege zum Betreiben der Anlagen. 
 
Innerhalb der Änderungs- und Erweiterungsfläche sind nicht zulässig: 
▪ Anlagen zur Speicherung von Elektroenergie 
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2.3 Grundflächenzahl 
 
Auf der Fläche SO PVA wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. 
   
 
2.4 Höhe baulicher Anlagen  
 
Auf der Fläche SO PVA beträgt die maximale Höhe baulicher Anlagen (HbA max.)  
3,5 m über Geländeoberfläche.  
 
Für die Fläche SO PVA ist zwischen Unterkante der Modultische und Oberfläche  
Gelände ein Mindestabstand von 0,80 m einzuhalten. 

 
 

 

 

 

 

 

Einfriedungen sind so auszuführen, dass ein Bodenabstand von 10 bis 15 cm und bzw. eine 

ausreichende Maschenweite für Kleinsäuger und Amphibien vorhanden ist. 
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Grünordnerische Festsetzungen zur Änderung 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 Ziffern a) und b) BauGB) 

 

M 1    Die nach Planeintrag gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 Ziffer b) BauGB festgesetzte 

Ansaatgrünfläche mit Bodendeckern, Bäumen und Sträuchern (Biotoptyp GSA / HRB) 

ist in einer Flächengröße von 702 m² dauerhaft zu erhalten.  

 

M 2     Innerhalb der in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 Ziffer a) BauGB 

festgesetzten Fläche ist eine Feldheckenstruktur (Typ Feldgehölz – Biotoptyp HGA, 

heimischer Arten) in einer Flächengröße von insgesamt 928 m² neu anzulegen und 

zu erhalten. 

 

Umsetzung der grünordnerischen Maßnahme 2 

Es wird empfohlen, die Feldheckenstruktur als Gebüsch in mehreren voneinander 

abgetrennten Pflanzgruppen von mindestens 30 m² Flächengröße anzupflanzen. Je 

nach Nutzung können Anpflanzungen von Gebüschen als Heckenbepflanzung oder 

zur Grundstücksabtrennung angelegt werden. 

 

Anzuchtform:  

Anpflanzung von Gebüschen aus heimischen Sträuchern.  
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Artenliste Sträucher: (Str. 2 x v. 90 bis 120 cm)  

Eingriffiger Weißdorn             ,Crataegus monogyna  
Blutroter Hartriegel                 ,Cornus sanguinea  
Hunds-Rose                           ,Rosa canina  
Gemeine Heckenrose            ,Rosa corymbifera  
Schlehe/Schwarzdorn            ,Prunus spinosa  
 

M 3     Die nicht überbaubare Grundstücksfläche ist als sonstige Grünfläche (Biotoptyp 

– PYY) auf einer Fläche von 3.548 m² anzulegen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.  

  

M 4     Der gemäß Planeintrag vorhandene heimische Baum- und Gehölzbestand ist 
zu erhalten und deren Baumbestand bei Abgang zu ersetzen.  
 
Invasive Arten und geschädigte Bäume und Gehölze sind zu entfernen und durch 
heimische Laubholzarten zu ersetzen. Die Neuanpflanzungen sind vor Wildverbiss 
wirksam zu schützen. 
 
Baumarten:   Hainbuche (Carpinus betulus),  
                      Feldahorn (Acer campestre), 

            Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Straucharten: Eingriffiger Weißdorn (Crataegus monogyna), 

            Schlehe (Prunus spinosa), 
            Hunds-Rose (Rosa Canina). 

 
M 5      Auf der Maßnahmefläche M 5 sind die Ablagerungen von Haus- und Gartenmüll, 
Gegenständen von Sperrmüll sowie Bauschutt zu entfernen. 
 
M 6 Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. verboten 
Hecken, Bäume und Büsche zu fällen, abzuschneiden oder zu zerstören.  
 

 


